
Der Vorsitzende des Haupt- und Viernheim, den 10. Oktober 2018 

Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
(Wirtschaftsförderung) 

Zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsförderung) am 
D i e n s t a g ,  dem 15.05.2018 um 19:30 Uhr im Ratssaal des Rathauses lade ich 
Sie herzlich ein. 

T A G E S O R D N U N G :  

1. Antrag auf Zuweisungen zur Freistellung vom Elternbeitrag 

2. 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Ta-
geseinrichtungen für Kinder der Stadt Viernheim 

3. Neuerrichtung des Spielplatzes in der Grünanlage Am Spitalplatz in Folge 
der Bebauung als Hospiz 

4. Abschluss der Erschließung des Gewerbegebiets “Die Kleinen Neuen 
Äcker” 

5. Feuerwehrgerätehaus der Stadt Viernheim; 
Schaffung von Räumen für die Jugendfeuerwehr 

6. Villa Kunterbunt; Abriss, Zwischenlösung und dauerhafter Ersatz 

7. Aktuelles zur Hessenkasse 

8. Verschiedenes 

 

Viernheim, den 10. Oktober 2018 

Der Vorsitzende  

gez.: Dr. Jörn Ritterbusch 

 

Scannen Sie den QR-Code, um zur BürgerApp zu gelangen:  
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Protokoll-Nr. 21/2018      Viernheim, den 16.05.2018 

 
P R O T O K O L L  

 

Zu der auf D i e n s t a g , den 15.05.2018,  um 19:30 Uhr, im Ratssaal des Rathau-
ses anberaumten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschaftsför-

derung) waren erschienen: 

VOM HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSS (WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG): 

CDU: Ergler, Volker Stv.  (bis 20:20 Uhr, TOP 5) 
 Kempf, Bastian Stv.  (ab 20:30 Uhr, TOP 6) 
 Gutperle, Jürgen Ehrenstv.  
 Schübeler, Norbert Stv.  Vertr. für Stve. Käser 
 Winkler, Christoph Stv. 

SPD:  Quarz, Klaus Ehrenstv. Vertr. für Stv. Atris 
 Rihm, Dieter Stv.  
 Dr. Ritterbusch, Jörn Stv.  Vorsitzender 

UBV: Bleiholder, Rolf Stv. 
 Dr. Stülpner, Henrik Stv. 

GRÜNE: Winkenbach, Manfred Ehrenstv. 

FDP: Kammer, Bernhard Stv. 

 
BERATENDE MITGLIEDER (§ 62 ABS. 4, S. 2 HGO): 

Kempf, Ralf Stv. (WGV) 

BERATENDE MITGLIEDER (§ 62 ABS. 4, S. 1 HGO): 

Kempf, Bastian Stv. (CDU)  
(bis 20:20 Uhr, TOP 5; danach als Vertr. für Stv. Ergler) 

VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG: 

Benz, Walter Stv. (UBV) 

VOM MAGISTRAT: 

Baaß, Matthias  Bürgermeister 
Vanli, Hayrettin  Stadtrat 

VON DER VERWALTUNG: 

 Hätscher, Marc Kämmereiamt  
 Klein, Volker Hauptamt, Ordnungsamt 
 Ewert, Frank ASU  (bis 19:55 Uhr, TOP 4) 
 Schneider, Reiner BVLA 
 Ahnert, Michael BVLA  (bis 20:20 Uhr, TOP 5) 
 Benz, Josef Amt für Soziales und Standesamt 
 

ALS SCHRIFTFÜHRER: 

 Haas, Philipp Amtmann 
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VON DER PRESSE: 

 Tageblatt 

 Südhessen Morgen 

ZUHÖRER: 

1 

 -  -  -  -  
 

Ausschussvorsitzender Dr. Jörn Ritterbusch eröffnete um 19:30 Uhr die Sitzung, begrüßte 
alle Anwesenden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfä-
higkeit des Ausschusses fest. 

Gegen das Protokoll der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Wirtschafts-
förderung) vom 12.04.2018 (Nr. 20/2018) wurden keine Einwände erhoben. 

  -  -   

T A G E S O R D N U N G : 

1. Antrag auf Zuweisungen zur Freistellung vom Elternbeitrag 
2. 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Tageseinrich-

tungen für Kinder der Stadt Viernheim 
3. Neuerrichtung des Spielplatzes in der Grünanlage Am Spitalplatz in Folge der Bebau-

ung als Hospiz 
4. Abschluss der Erschließung des Gewerbegebiets “Die Kleinen Neuen Äcker” 
5. Feuerwehrgerätehaus der Stadt Viernheim; 

Schaffung von Räumen für die Jugendfeuerwehr 
6. Villa Kunterbunt; Abriss, Zwischenlösung und dauerhafter Ersatz 
7. Aktuelles zur Hessenkasse 
8. Verschiedenes 

 -  -   

Die TOPs 1 und 2 wurden wegen des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam beraten. 

1. Antrag auf Zuweisungen zur Freistellung vom Elternbeitrag 

Bezug: Vorlage des Amtes für Soziales und Standesamt vom 04.04.2018 

2. 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung 
der Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Viernheim 

Bezug: Vorlage des Amtes für Soziales und Standesamt vom 03.04.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß erklärte, dass die Eltern von Beitragszahlungen befreit werden 
sollen (bis 6 Stunden Betreuung). Voraussetzung dafür sei ein Antrag der Stadt auf 
Ersatzzuweisungen. Alle Einrichtungen müssen dem zustimmen. Dann erhalte die 
Stadt eine Zuweisung von 135,60 € pro Kind. Man schlage vor, diese Summe als 
Grundlage für die Beitragszahlungen zu nutzen, welche bei einer Inanspruchnahme 
über 6 Stunden anfallen. Es wurde versucht, alle Eventualitäten zu bedenken. So soll 
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auch für Kinder, die bereits 3 Jahre alt sind, aber noch die Krippe besuchen, ebenfalls 
kein Elternbeitrag erhoben werden. 

Sozialamtsleiter Benz ergänzte, dass alle freien Träger der Vorgehensweise zuge-
stimmt haben. Man könne nun also den Antrag stellen. 

Auf Rückfrage von Stv. Kammer erklärte Bürgermeister Baaß, dass man mit einem 
leicht positiven Effekt für den städtischen Haushalt rechne. Zum einen erhalte man die 
Ersatzzuweisung für alle Kinder, also auch für solche, die eine Kindertagesstätte nicht 
besuchen. Außerdem könne man zukünftig auf Beitragsermäßigungen verzichten, die 
bislang zu Lasten des städtischen Haushalts gegangen seien. 

Beschluss zu TOP 1: 

1. Die Stadt Viernheim stellt beim Land Hessen einen Antrag auf Zuweisungen zur Frei-
stellung vom Elternbeitrag mit Wirkung zum 1. August 2018. 

2. Für die städtischen Kindertagesstätten ist ab dem 1. August 2018 bei einer Nutzungs-
dauer von bis zu sechs Stunden kein Elternbeitrag zu zahlen. Wird die Einrichtung 
über diese Zeit hinaus genutzt, ist ein Elternbeitrag in Höhe des vom Land Hessen 
ermittelten Durchschnittsbetrages zu zahlen. 

3. Die Regelung gilt für alle Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt. Ausgenommen sind Gelder, die bereits bisher zusätzlich zum Elternbei-
trag zu zahlen waren (Bastelgeld, Verpflegung oder ähnliches). 

4. Die bestehende Regelung zur Geschwisterermäßigung wird angepasst. 

5. Hinsichtlich der noch zu zahlenden Elternbeiträge bei einer Nutzung über sechs Stun-
den erhöhen sich die Gebühren analog der Dynamisierung, welche auch vom Land 
Hessen für seine Erstattungsbeträge zugrunde gelegt wird. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Beschluss zu TOP 2: 

4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Tagesein-
richtungen für Kinder der Stadt Viernheim 

 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fas-
sung vom 01. April 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), den Bestimmungen des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBI. I S. 698),  zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 467) sowie §§ 1 bis 6a, 9 
und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 
(GVBI. 134), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618) sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
(HessVwVG) in der Fassung vom 27. Juli 2005 (GVBI. I S. 574), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2012 (GVBI. I S. 430), hat die Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Viernheim in ihrer Sitzung am ..........….. 2018 nachstehende 4. 
Änderung zur Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Tages-
einrichtungen für Kinder vom 01. August 2009 beschlossen:  

Artikel 1  
§ 2 der Gebührensatzung über die Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder der Stadt 
Viernheim wird neu gefasst:  

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html#docid:7468767,0
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html#docid:7468767,0
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(1 ) Die Benutzungsgebühren betragen monatlich: ab 

    01.08.2018  

 

Die Regelung gilt für alle Kinder ab dem vollendeten dritten 

Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Ausgenommen sind Gelder, 

die bereits bisher zusätzlich zum Elternbeitrag zu zahlen wa-

ren (Bastelgeld, Verpflegung o.ä.)      

  

 a) Regelplatz bis 6 Std. Betreuungszeit tägl. beitragsfrei 

 b) Tagesplatz   

  bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 33,90 € 

 bis 9 Std. Betreuungszeit tägl. 67,80 € 

 bis 9,5 Std. Betreuungszeit tägl. 79,10 € 

 bis 10 Std. Betreuungszeit tägl. 90,40 € 

 c) Krippe  

  bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 224,00 € 

  bis 9 Std. Betreuungszeit tägl. 268,00 € 

 d) Hort bis 10 Std. Betreuungszeit tägl. 170,00 €  

 

(2) Der Elternbeitrag für die Kinder mit Wechsel vom Krippenplatz zum Kindertagesstät-
tenplatz wird ab dem Monat, der dem vollendeten dritten Lebensjahr folgt, auf den Betrag 
gesenkt, der für einen Kindertagesstättenplatz zu zahlen wäre (je nach Betreuungszeit). 

(3) Eine Geschwistermäßigung für Krippenplätze wird gewährt, wenn gleichzeitig für zwei 
Kinder der volle Krippenbeitrag zu zahlen ist (224 € bzw. 268 €). Diese beläuft sich auf 
50 % des zweiten Beitrags.  

(4) Eine Geschwistermäßigung für Hortplätze wird gewährt, wenn gleichzeitig für zwei Kin-
der der volle Hortbeitrag zu zahlen ist (170 €). Diese beläuft sich auf 50 % des zweiten 
Beitrags.  

(5) Besuchen Kinder aus anderen Bundesländern die Tageseinrichtung für Kinder, erhal-
ten diese keine Gebührenbefreiung, wenn diese Bundesländer die Gebührenbefreiung 
nicht durch entsprechende Landeszuschüsse fördern. 

Artikel 2  
Diese Änderungssatzung tritt am 01.08.2018 in Kraft.  
 
Viernheim, den          .2018 
 
Magistrat der Stadt Viernheim  
 

 

Bürgermeister  

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: Amt für Soziales und Standesamt, Hauptamt 
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3. Neuerrichtung des Spielplatzes in der Grünanlage Am Spitalplatz in 
Folge der Bebauung als Hospiz 

Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung vom 28.03.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Ausschussvorsitzender Dr. Ritterbusch sagte, dass der Ausschuss Umwelt, Ener-
gie, Bauen eine Modifizierung des Beschlusses vorgenommen habe. Falls der Haupt- 
und Finanzausschuss dem folgen wolle, käme folgender Beschlusstext in Frage: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordneten-Versammlung, die 
zur Planung erforderlichen Mittel in Höhe von 20.000,00 € unter der Haushaltsstelle 
2018INV006 freizugeben. 

Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordneten-Versammlung, die 
zur Planung erforderlichen Mittel in Höhe von 20.000,00 € unter der Haushaltsstelle 
2018INV006 freizugeben. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: ASU, Kämmereiamt 
 
 

4. Abschluss der Erschließung des Gewerbegebiets “Die Kleinen Neu-
en Äcker” 

Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung vom 28.03.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Ausschussvorsitzender Dr. Ritterbusch sagte, dass der Ausschuss Umwelt, Ener-
gie, Bauen eine Modifizierung des Beschlusses vorgenommen habe. Falls der Haupt- 
und Finanzausschuss dem folgen wolle, käme folgender Beschlusstext in Frage: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordneten-Versammlung, die 
zur Planung erforderlichen Mittel in Höhe von 23.000,00 € unter der Haushaltsstelle 
12.5410.01 2009INV098 freizugeben. 

Stv. Ergler fragte grundsätzlich, ob es nicht mehr Sinn mache, solche Planungen 
hausintern zu machen. 

ASU-Amtsleiter Ewert sagte, dass es sich um umfangreiche Arbeiten handle (Erfas-
sung des Ist-Zustandes (Leitungen, Einfahrten), Gesamtkonzepterstellung, Ausschrei-
bung, Bauüberwachung). 

Stv. Dr. Stülpner schlug vor, dass der Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen bei einer 
Begehung die Bedarfe ermitteln könne. 

Bürgermeister Baaß erwiderte, dass dies wohl die Ehrenamtlichen überfordere. Die 
Maxime der Stadtverwaltung sei es immer gewesen, das Personal zu haben, was man 
immer brauche und bei Bedarf Sachverstand zuzukaufen. 

Stv. Schübeler sagte, dass man eine solche Planung auch rechtsicher durchführen 
müsse. Die Stadtverordneten können nicht in die Erde sehen. Er halte nichts von einer 
Vermischung der Aufgaben von Stadtverordneten-Versammlung und Verwaltung. 
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Stv. Rihm sagte, dass man pragmatisch vorgehen müsse. Man müsse prüfen, ob es 
auf Dauer günstiger sei, Fachkräfte einzustellen oder die Aufträge nach außen zu ver-
geben. 

Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordneten-Versammlung, die 
zu Planung erforderlichen Mittel unter der Haushaltsstelle 12.5410.01 2009INV098 
freizugeben. 

Abstimmung: Einstimmig, 1 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: ASU, Kämmereiamt 
 
 

5. Feuerwehrgerätehaus der Stadt Viernheim; 
Schaffung von Räumen für die Jugendfeuerwehr 

Bezug: Vorlage des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes vom 09.04.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass es wichtig sei, voranzukommen. Deshalb schlage 
er, nach Absprache mit dem Stadtbrandinspektor und dem BVLA, vor, den Raumbe-
darf insoweit zu verringern, dass die vorhandenen Mittel ausreichen. Dann solle eine 
funktionale Ausschreibung durchgeführt werden, sodass dann mit vorliegenden Aus-
schreibungsergebnissen eine Auswahl zwischen den verschiedenen Varianten mög-
lich ist. 

Stv. Ergler sagte, dass der Vorschlag gut sei. Wichtig sei, dass die Entscheidungs-
kompetenz bei der Stadtverordneten-Versammlung liege. Er fragte, ob eine Aus-
schreibung beider Varianten (bisherige und verringerter Raumbedarf) möglich sei, so-
dass man abschließend über beide Varianten abstimmen könne. 

BVLA-Amtsleiter Schneider erklärte, dass man eine Grundrissskizze mit den Anfor-
derungen erstellen werde – nach einer internen Abstimmung, welcher Raubedarf be-
stehe. Die Firmen werden dazu dann um Angebote gebeten. Dies sei Arbeit für die 
Firmen, ohne zu wissen, ob sie den Auftrag erhalten. 

Stv. Dr. Stülpner sagte, dass ein Jugendraum fehle, wo sich die Jugendlichen zu-
rückziehen können. Er sagte, dass durch Modulbauweise ansprechende Gebäude 
möglich seien. 

Mehrere Ausschussmitglieder betonten, dass es nicht passieren dürfe, dass durch ei-
ne Kostenbegrenzung am Ende zu wenig Raum zur Verfügung stehe. 

Stv. Kammer fragte, ob bereits Folgekosten der verschiedenen Varianten bekannt 
seien. 

Herr Schneider sagte, dass bei einer funktionalen Ausschreibung nichts vorgegeben 
werde, sondern die eingegangenen Angebote bewertet werden müssen. 

Stv. Bastian Kempf fragte, ob über die Ausschreibungsergebnisse in Ausschüssen 
und Stadtverordneten-Versammlung Auskunft gegeben werden dürfe. 

Herr Schneider sagte, dass man die Gesamtpreise vorlegen werde. 

Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt: 
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1.) den Raumbedarf so zu verringern, dass die vorhandenen Hh-Mittel, die für 2018 
zur Verfügung stehen, ausreichen könnten. 

2.) das Vorhaben wird in einer Funktionalausschreibung ausgeschrieben. Bei dieser 
Ausschreibung werden alle möglichen Varianten Berücksichtigung finden. 

3.) anhand des konkreten Ausschreibungsergebnisses entscheidet die Stadtverordne-
tenversammlung zur Form des Bauwerks und zur Auftragsvergabe. Grundlage dafür 
ist auch eine Folgekostenabschätzung. 

Abstimmung: Einstimmig, 1 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: BVLA 
 
 

6. Villa Kunterbunt; Abriss, Zwischenlösung und dauerhafter Ersatz 

Bezug: Vorlage des Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamtes vom 12.04.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass die „Villa Kunterbunt“ zugunsten einer Containeran-
lage abgerissen werden müsse, da die AvH erweitert werde. Dies sei nun der Vor-
schlag, wie die zukünftige Regelung gestaltet werden solle. 

Ehrenstv. Winkenbach lobte die vorgeschlagene Lösung als sehr ausgereift. Er frag-
te, ob es bei der Nutzung der gleichen Räumlichkeiten zu Konflikten zwischen der Ju-
gendförderung und der Schule kommen könnte. 

Bürgermeister Baaß erklärte, dass dies für die Containerlösung diskutiert und geklärt 
wurde. Es gebe einen durch Türen abgetrennten Bereich. Für die dauerhafte Planung 
werden diese Überlegungen ebenfalls einbezogen. 

Beschluss: 

1. Der  Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) stimmt zu, dass die Ver-
einbarung vom 30.08./06.09.2000 (Regelung zur Überlassung und Nutzung der Villa 
Kunterbunt) aufgehoben wird. 

2. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) stimmt zu, dass die Stadt 
Viernheim dem Kreis Bergstraße für die Nutzung von Räumen durch das Stadtteilbüro 
Ost der Stadtjugendpflege in einer auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldt-
Schule neu zu erstellenden Containeranlage ein pauschales Entgelt in Höhe von 
25.000,00 € (unabhängig von der Zeitdauer der Nutzung zum 01.07.2019, frühestens 
jedoch einen Monat nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2019, zahlt. 

3. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) stimmt zu, dass mit dem 
Kreis Bergstraße eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen wird, wonach in 
einem neu zu erstellenden Gebäude auf dem Gelände der Alexander-vom-Humboldt-
Schule der Stadt Viernheim für das Stadtteilbüro Ost der Stadtjugendpflege Räume 
zur Verfügung gestellt werden und die Stadt Viernheim dafür anteilige Baukosten be-
zahlt (analog der Regelung bezüglich von Überlassung von Räumen für das Stadtteil-
büro West der Stadtjugendpflege in der Mensa der Friedrich-Fröbel-Schule). 

4. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: BVLA 
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7. Aktuelles zur Hessenkasse 

Bezug: Vorlage des Kämmereiamtes vom 25.04.2018 
 

Auf o.a. Vorlage wird verwiesen. 

Bürgermeister Baaß sagte, dass man jetzt tätig werden müsse, auch zur Ablösung 
des Kredites bis zum 30.06.2018. Nach einer neuen Information könne der Stichtag, 
zu dem keine Kassenkredite mehr vorliegen dürfen, geschoben werden. Für Viern-
heim biete sich z.B. der 15.08.2018 an, da Ende Juli die Anteile an der Einkommens-
steuer eingehen und zum 15.08.2018 die Steuern abgebucht werden. 

Ehrenstv. Winkenbach fragte, wie es möglich sei, innerhalb eines Haushaltsjahres 
über 10 Mio. € „abzustottern“. 

Herr Hätscher (Kämmereiamt) erklärte, dass Viernheim Ende 2017 13,8 Mio. € liqui-
de Mittel (6,4 Mio. € auf dem Giro-Konto sowie 7,4 Mio. € an Ausleihungen an verbun-
dene Unternehmen) hatte. Dem standen 10,5 Mio. € Kassenkredite gegenüber.  

Beschluss: 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung nimmt die aktuellen Ausfüh-
rungen zur Hessenkasse und den haushaltsrechtlichen Begleitregelungen zur Kennt-
nis. 

2. Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung beschließt die Teilnahme am 
Investitionsprogramm nach dem zweiten Teil des Hessenkasse-Gesetzes und stimmt 
in diesem Zusammenhang der vorzeitigen Rückführung des Kassenkredites bei der 
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen in Höhe von 5,5 Mio. € zum 29.06.2018 und 
der damit verbundenen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zu. 

3. Der Stadtverordneten-Versammlung ist Vorlage zu machen. 

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: Kämmereiamt 
 

8. Verschiedenes 

Es gab keine Wortmeldungen. 

 

ENDE DER SITZUNG: 20:30 Uhr 

 -  -  -  -  

 DER VORSITZENDE: DER SCHRIFTFÜHRER: 
 
 gez.: Dr. R i t t e r b u s c h gez.: H a a s 
 
 Dr. Jörn Ritterbusch Philipp Haas 

F.d.R.d.A. 

 

Amtmann 
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3. Neuerrichtung des Spielplatzes in der Grünanlage Am Spitalplatz in Folge der Bebau-
ung als Hospiz 

4. Abschluss der Erschließung des Gewerbegebiets “Die Kleinen Neuen Äcker” 

5. Feuerwehrgerätehaus der Stadt Viernheim; 
Schaffung von Räumen für die Jugendfeuerwehr 

6. Villa Kunterbunt; Abriss, Zwischenlösung und dauerhafter Ersatz 

7. Aktuelles zur Hessenkasse 

8. Verschiedenes 

 



TOP:        Viernheim, den 04. April 2018 

Federführendes Amt 

50 Amt für Soziales und Standesamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ba/eis 

Drucksache: VL-34-2018/XVIII 2. Ergänzung 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Amt für Soziales und Standesamt, Hauptamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

15.05.2018  

Stadtverordneten-Versammlung 17.05.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Antrag auf Zuweisungen zur Freistellung vom Elternbeitrag 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadt Viernheim stellt beim Land Hessen einen Antrag auf Zuweisungen zur 
Freistellung vom Elternbeitrag mit Wirkung zum 1. August 2018. 

2. Für die städtischen Kindertagesstätten ist ab dem 1. August 2018 bei einer Nut-
zungsdauer von bis zu sechs Stunden kein Elternbeitrag zu zahlen. Wird die Einrich-
tung über diese Zeit hinaus genutzt, ist ein Elternbeitrag in Höhe des vom Land Hes-
sen ermittelten Durchschnittsbetrages zu zahlen. 

3. Die Regelung gilt für alle Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt. Ausgenommen sind Gelder, die bereits bisher zusätzlich zum Elternbei-
trag zu zahlen waren (Bastelgeld, Verpflegung oder ähnliches). 

4. Die bestehende Regelung zur Geschwisterermäßigung wird angepasst. 

5. Hinsichtlich der noch zu zahlenden Elternbeiträge bei einer Nutzung über sechs 
Stunden erhöhen sich die Gebühren analog der Dynamisierung, welche auch vom 
Land Hessen für seine Erstattungsbeträge zugrunde gelegt wird. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Der hessische Landtag beschäftigt sich derzeit mit Gesetzentwürfen der Fraktionen von 
SPD sowie CDU/Grünen zur Freistellung vom Elternbeitrag. 

Die Verwaltung geht davon aus, dass der Gesetzentwurf der CDU / Bündnis 90/Die Grü-
nen im Landtag eine Mehrheit finden wird. Deshalb ist es notwendig für diesen Fall Vorbe-
reitungen zu treffen. 
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Die Stadt Viernheim kann beim Land Hessen einen Antrag auf Zuweisungen zur Freistel-
lung vom Elternbeitrag stellen. 

Voraussetzung ist: 

- eine beschlossene Freistellung von den Elternbeiträgen 

- die in allen Tageseinrichtungen im Gemeindegebiet gilt 

- für Besuchszeiten bis zu sechs Stunden  

- ab dem vollendeten dritten Lebensjahr. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, erhält die Stadt Viernheim eine Zuweisung für Wohn-
sitzkinder in Höhe von 135,60 € / Monat (durchschnittlicher Elternbeitrag in Hessen) und 
Kind. 

Pro Stunde Betreuung erhält die Stadt Viernheim somit zukünftig 1,13 € Elternbeitrag 
(135,60 € : 20 Tage = 6,78 € / Tag ----  6,78 € : 6 Stunden = 1,13 € / Stunde). 

Die Zuweisung hat Wirkung für alle Plätze mit Kindern ab dem vollendeten 3. Lebensjahr 
bis zum Schuleintritt. Eltern mit Kindern in diesem Alter, die bisher Beitrag bezahlen, wer-
den entlastet. Auch die Nutzer von Krippenplätzen, allerdings erst ab dem Zeitpunkt der 
Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Darunter erfolgt keine Entlastung. 

In Viernheim werden gegenwärtig 550 Plätze als Regelplätze genutzt, diese Plätze sind ab 
1. August 2018 vom Beitrag komplett freigestellt. 

Für den Elternbeitrag der Plätze, deren Nutzung über sechs Stunden hinausgeht (Tages-
plätze), wird der vom Land Hessen für die Zuweisung ermittelte durchschnittliche Eltern-
beitrag zugrunde gelegt. 

Die weiteren Plätze sind Tagesplätze: 

7,5 Stunden 33,90 € (135,60€ Durchschnittsbeitrag: 6 Stunden= 22,60€; 22,60€ x 1,5 Stunden= 33,90€) 

9 Stunden 67,80 € (135,60€ Durchschnittsbeitrag: 6 Stunden= 22,60€; 22,60€ x 3 Stunden= 67,80€) 

9,5 Stunden 79,10 € (135,60€ Durchschnittsbeitrag: 6 Stunden= 22,60€; 22,60€ x 3,5 Stunden= 79,10€) 

10 Stunden 90,40 € (135,60€ Durchschnittsbeitrag: 6 Stunden= 22,60€;22,60€ x 4 Stunden= 90,40€) 

Die Regelung zur Befreiung vom Elternbeitrag aufgrund niedrigen Einkommens bleibt be-
stehen. 

Die von der Stadt Viernheim gewährte Geschwisterermäßigung hat über Jahrzehnte dem 
Ziel gedient eine gleichzeitige Mehrfachbelastung durch Elternbeiträge zu vermindern. 
Dieses Ziel wird nun im Altersbereich ab drei Jahren mit der vom Gesetzgeber gewollten 
Beitragsfreistellung erreicht, eine eigene Geschwisterermäßigung in diesem Altersbereich 
ist nicht mehr nötig. Die Neuregelung per Beitragsfreistellung ist für die Eltern günstiger als 
die bisherige Geschwisterermäßigung. 

(Bei drei Kindern in der Tagesstätte/Tagesplatz zahlte man bisher 170 € + 85 € + 42,50€ = 
297,50 €. Zukünftig zahlt man 3 x 67,80 €  = 203,40 € oder auch 3 x 90,40 € = 271,20 €) 

Die Zuwendung des Landes zur Freistellung vom Elternbeitrag wird der Stadt Viernheim 
für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis Schuleintritt gewährt. Dies wird -mit 
Blick auf die Praxis- auch Kinder betreffen, die übergangsweise noch einen Krippenplatz 
belegen. Der Wechsel vom Krippenplatz zum Kindertagesstättenplatz muss nicht unmittel-
bar mit dem Vollenden des dritten Lebensjahres erfolgen, dies kann auch zu einem etwas 
späteren Zeitpunkt sein.  
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Es erscheint unbillig die Eltern dieser Kinder trotzdem mit dem nicht freigestellten Krip-
penbeitrag zu belasten. Deshalb wird der Elternbeitrag für diese Kinder ab dem Monat, der 
dem vollendeten dritten Lebensjahr folgt, auf den Betrag gesenkt, der für einen Kinderta-
gesstättenplatz zu zahlen wäre (je nach Betreuungszeit). 

Eine Geschwistermäßigung für Krippenplätze wird gewährt, wenn gleichzeitig für zwei 
Kinder der volle Krippenbeitrag zu zahlen ist (224 € bzw. 268 €). Dann besteht die bisher 
gewährte Geschwistermäßigung in Höhe von 50 % auf den zweiten Beitrag fort.  

Die „Gebührensatzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt 
Viernheim“ ist anzupassen. Diese Änderung wird mit einer gesonderten Vorlage vorgelegt. 

Der Erstattungsbetrag des Landes (= durchschnittlicher Elternbeitrag in Hessen) liegt zu 
Beginn bei 135,60 €. Es ist zu erwarten, dass eine jährliche Erhöhung um 2% ab 1.8.2020 
noch Bestandteil des Landesbeschlusses wird. 

 



TOP:        Viernheim, den 03.04.2018 

Federführendes Amt 

50 Amt für Soziales und Standesamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Ba/eis 

Drucksache: VL-34-2018/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Amt für Soziales und Standesamt, Hauptamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat 09.04.2018  

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

15.05.2018  

Stadtverordneten-Versammlung 17.05.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Tagesein-
richtungen für Kinder der Stadt Viernheim 

 

Beschlussvorschlag: 

4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über die Benutzung der Tagesein-
richtungen für Kinder der Stadt Viernheim 

 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fas-
sung vom 01. April 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), den Bestimmungen des Hessischen Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBI. I S. 698),  zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 467) sowie §§ 1 bis 6a, 9 
und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 
(GVBI. 134), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618) sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
(HessVwVG) in der Fassung vom 27. Juli 2005 (GVBI. I S. 574), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 2012 (GVBI. I S. 430), hat die Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Viernheim in ihrer Sitzung am ..........….. 2018 nachstehende 4. 
Änderung zur Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der städtischen Tages-
einrichtungen für Kinder vom 01. August 2009 beschlossen:  

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html#docid:7468767,0
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html#docid:7468767,0


 2 

Artikel 1  
§ 2 der Gebührensatzung über die Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder der Stadt 
Viernheim wird neu gefasst:  

(1 ) Die Benutzungsgebühren betragen monatlich: ab 

    01.08.2018  

 

Die Regelung gilt für alle Kinder ab dem vollendeten dritten 

Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Ausgenommen sind Gelder, 

die bereits bisher zusätzlich zum Elternbeitrag zu zahlen wa-

ren (Bastelgeld, Verpflegung o.ä.)      

  

 a) Regelplatz bis 6 Std. Betreuungszeit tägl. beitragsfrei 

 b) Tagesplatz   

  bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 33,90 € 

 bis 9 Std. Betreuungszeit tägl. 67,80 € 

 bis 9,5 Std. Betreuungszeit tägl. 79,10 € 

 bis 10 Std. Betreuungszeit tägl. 90,40 € 

 c) Krippe  

  bis 7,5 Std. Betreuungszeit tägl. 224,00 € 

  bis 9 Std. Betreuungszeit tägl. 268,00 € 

 d) Hort bis 10 Std. Betreuungszeit tägl. 170,00 €  

 

(2) Der Elternbeitrag für die Kinder mit Wechsel vom Krippenplatz zum Kindertagesstät-
tenplatz wird ab dem Monat, der dem vollendeten dritten Lebensjahr folgt, auf den Betrag 
gesenkt, der für einen Kindertagesstättenplatz zu zahlen wäre (je nach Betreuungszeit). 

(3) Eine Geschwistermäßigung für Krippenplätze wird gewährt, wenn gleichzeitig für zwei 
Kinder der volle Krippenbeitrag zu zahlen ist (224 € bzw. 268 €). Diese beläuft sich auf 
50 % des zweiten Beitrags.  

(4) Eine Geschwistermäßigung für Hortplätze wird gewährt, wenn gleichzeitig für zwei Kin-
der der volle Hortbeitrag zu zahlen ist (170 €). Diese beläuft sich auf 50 % des zweiten 
Beitrags.  

(5) Besuchen Kinder aus anderen Bundesländern die Tageseinrichtung für Kinder, erhal-
ten diese keine Gebührenbefreiung, wenn diese Bundesländer die Gebührenbefreiung 
nicht durch entsprechende Landeszuschüsse fördern. 

Artikel 2  
Diese Änderungssatzung tritt am 01.08.2018 in Kraft.  
 
Viernheim, den          .2018 
 
Magistrat der Stadt Viernheim  
 

 

Bürgermeister  
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Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Um die Beschlüsse der Vorlage „Antrag auf Zuweisungen zur Freistellung vom Elternbei-
trag“ umzusetzen, ist eine formale Satzungsänderung notwendig. Diese wird hiermit zum 
Beschluss vorgelegt. 



TOP:        Viernheim, den 28.03.2018 

Federführendes Amt 

61 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 

Aktenzeichen: 61.51-41-1 

Diktatzeichen: Mt 

Drucksache: VL-31-2018/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle: 2018INV006 Neugestaltung Spitalplatz 

Stand der Haushaltsmittel: 230.000 € 

Benötigte Mittel: 230.000 € 

Protokollauszüge an: ASU, Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat 23.04.2018  

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

08.05.2018  

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

15.05.2018  

Stadtverordnetenversammlung 17.05.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Neuerrichtung des Spielplatzes in der Grünanlage Am Spitalplatz in Folge der Be-
bauung als Hospiz 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird empfohlen, der Freigabe der erforderlichen Mittel unter der Haushaltsstelle 
2018INV006 zuzustimmen. 
 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Für den durch den Bau des Hospizes verlorenen Spielplatz sollen Ersatzspielangebote 
geschaffen werden. In diesem Zusammenhang sollen auch gravierende Mängel, die sich 
in der Grünanlage im Lauf der Zeit eingestellt haben, behoben werden. Dabei wird im 
Wesentlichen vom Bestand ausgegangen und eine noch relativ einfache Lösung ange-
strebt, um die Kosten in einem überschaubaren Rahmen zu halten. 

Mit der Planung als Integrations- und Sanierungskonzept soll das Büro für Landschafts-
planung Alwin H. Burkart beauftragt werden. Die Kosten betragen ca. 15.000,00 €, die 
Gesamtkosten ca. 230.000 €. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk belegt. Sie sollen 
von der Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden. Die Planung ist die Ent-
scheidungsgrundlage für den Fachausschuss. Vor Vergabe und Ausführung wird sie ihm 
zur Beschlussfassung vorgelegt. 



TOP:        Viernheim, den 28.03.2018 

Federführendes Amt 

61 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 

Aktenzeichen: 61.54-80 

Diktatzeichen: Mt/JF 

Drucksache: VL-32-2018/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle: 12.5410.01 2009INV098 

Stand der Haushaltsmittel: 132.000 € 2018 + VE 120.000 € 

Benötigte Mittel: 252.000 € 

Protokollauszüge an: ASU, Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat 23.04.2018  

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

08.05.2018  

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

15.05.2018  

Stadtverordnetenversammlung 17.05.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Abschluss der Erschließung des Gewerbegebiets “Die Kleinen Neuen Äcker” 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird empfohlen, der Freigabe der erforderlichen Mittel unter der Haushaltsstelle 
12.5410.01 2009INV098 zuzustimmen. 
 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Im Gewerbegebiet „Die Kleinen Neuen Äcker“ steht für die Endabrechnung der Erschlie-
ßungsbeiträge noch die Fertigstellung des Verkehrsgrünes aus. Dies sind die Baumpflan-
zungen, wie sie planungsrechtlich vom Bebauungsplan vorgegeben sind.  

Die Erstellung der erforderlichen Plangrundlagen und die Abstimmung mit den Anliegern 
ist durchzuführen. Die Ausführung soll 2018 beginnen und in 2019 abgeschlossen wer-
den. 

Die Planung soll beauftragt werden. Die Kosten betragen ca. 23.000,00 €, in diesem 
Haushaltsjahr sind 132.000 € eingestellt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk belegt. 
Sie sind von der Stadtverordnetenversammlung freizugeben. 

Die Planung ist die Entscheidungsgrundlage für den Fachausschuss. Vor Vergabe und 
Ausführung wird sie ihm zur Beschlussfassung vorgelegt. 



TOP:        Viernheim, den  

Federführendes Amt 

60 Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Schn 

Drucksache: VL-30-2018/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen: 1 

Produkt/Kostenstelle: 02.1260.01 / 2017INV004 

Stand der Haushaltsmittel: 250.000 € 

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: BVLA 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

15.05.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Feuerwehrgerätehaus der Stadt Viernheim; 
Schaffung von Räumen für die Jugendfeuerwehr 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) beschließt, dass von den vor-
liegenden Varianten das Konzept der Firma ECOPLAN, Bruchsal, umgesetzt werden soll. 

2. Im Haushaltsplan 2019 sollen die zur Deckung der voraussichtlichen Kosten notwendi-
gen Restmittel veranschlagt werden. 

3. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Im Haushaltsplan 2017 wurden zur Schaffung von neuen Räumen für die Jugendfeuer-
wehr 250.000 € bereitgestellt. Zuvor hatte sich der Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen 
(Stadtentwicklung, Agenda 21) von der Notwendigkeit, neue Räume zu schaffen, anl. einer 
Ortsbesichtigung überzeugt. 

Im Anschluss an die Beschlussfassung hat der damalige Stadtbrandinspektor angeregt, 
statt einer Containeranlage ein Gebäude in Holzbauweise zu errichten. Nach seiner Auf-
fassung hätte ein höherwertiges Gebäude zu vergleichbaren Kosten errichtet werden kön-
nen. 

Die Verwaltung hat in Abstimmung mit der Leitung der Feuerwehr die weitere Vorbereitung 
der Beschaffung zurückzustellt und damit die Gelegenheit geschaffen, die Kosten für ein 
Gebäude in Holzbauweise zu ermitteln. Leider konnte der damalige Stadtbrandinspektor 
kein tragfähiges Ergebnis vorlegen. 

Nachdem nicht mehr davon ausgegangen werden konnte, dass ein Alternativvorschlag 
erwartet werden kann, hat die Verwaltung die Bearbeitung des Vorgangs wieder aufge-
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nommen. Zwischenzeitlich wurde ein Anbieter vorstellig, der ein Gebäude in Fertigbauwei-
se anbieten konnte. Weiterhin lag das Angebot einer Viernheimer Holzbaufirma vor. 

Die nähere Prüfung der Angebote ergab, dass keine der Varianten mit den bereitgestellten 
Haushaltsmitteln umsetzbar ist. Hierzu wird auf die beigefügte Ausarbeitung verwiesen. 

Die möglichen Ausführungsvarianten wurden der Freiwilligen Feuerwehr mit der Bitte 
überlassen, einen der Vorschläge zu favorisieren. Die Leitung der Feuerwehr hat sich in 
Abstimmung mit der Jugendfeuerwehr für die Variante ECOPAN entschieden. 

Thematisiert wurde im Gespräch mit der Feuerwehr darüberhinaus, dass eine Umsetzung 
der Maßnahme erst dann möglich ist, wenn die entsprechenden Haushaltsmittel bereitge-
stellt worden sind. Denkbar wäre somit eine Umsetzung frühestens nach Vorlage der Ge-
nehmigung des Haushaltsplanes 2019 (sofern die Stadtverordnetenversammlung die not-
wendigen Haushaltsmittel bereitgestellt hat. Diese zeitliche Vorgabe konnte die Jugend-
feuerwehr akzeptieren. 

Sobald eine Entscheidung, welche der Varianten zur Ausführung kommen soll, gefallen ist, 
kann die Ausschreibung des Bauvorhabens (Funktionalausschreibung ähnlich wie beim 
Kindergarten Walter-Gropius-Allee) erfolgen. 

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 09. April 2018 dem Vorschlag der Verwaltung zu-
gestimmt. 































TOP:        Viernheim, den 12. April 2018 

Federführendes Amt 

60 Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt 

Aktenzeichen: 942-05 

Diktatzeichen: Schn 

Drucksache: VL-37-2018/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen: 2 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel: 25.000 € (im Jahr 2019) 

Protokollauszüge an: BVLA 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

15.05.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Villa Kunterbunt; Abriss, Zwischenlösung und dauerhafter Ersatz 

Beschlussvorschlag: 

1. Der  Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) stimmt zu, dass die Vereinba-
rung vom 30.08./06.09.2000 (Regelung zur Überlassung und Nutzung der Villa Kunter-
bunt) aufgehoben wird. 

2. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) stimmt zu, dass die Stadt 
Viernheim dem Kreis Bergstraße für die Nutzung von Räumen durch das Stadtteilbüro Ost 
der Stadtjugendpflege in einer auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldt-Schule neu 
zu erstellenden Containeranlage ein pauschales Entgelt in Höhe von 25.000,00 € (unab-
hängig von der Zeitdauer der Nutzung zum 01.07.2019, frühestens jedoch einen Monat 
nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2019, zahlt. 

3. Der Haupt- und Finanzausschuss (Wirtschaftsförderung) stimmt zu, dass mit dem Kreis 
Bergstraße eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen wird, wonach in einem 
neu zu erstellenden Gebäude auf dem Gelände der Alexander-vom-Humboldt-Schule der 
Stadt Viernheim für das Stadtteilbüro Ost der Stadtjugendpflege Räume zur Verfügung 
gestellt werden und die Stadt Viernheim dafür anteilige Baukosten bezahlt (analog der 
Regelung bezüglich von Überlassung von Räumen für das Stadtteilbüro West der Stadtju-
gendpflege in der Mensa der Friedrich-Fröbel-Schule). 

4. Der Stadtverordnetenversammlung ist Vorlage zu machen. 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

 

Im Jahr 2000 wurde die Containeranlage „Villa Kunterbunt“, errichtet Ende der 1980er 
Jahre auf einem Grundstück der Kath. Pfarrgemeinde St Aposteln Ecke Konrad-Adenauer-
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/Kurt-Schumacher-Allee als Behelfskindergarten, auf das Grundstück der Alexander-von-
Humboldt-Schule umgesetzt. 

Zur Regelung der Kosten (Ab- und Aufbau, Transport, laufende Nutzung) wurde die als 
Anlage 1 beigefügte Vereinbarung geschlossen. Weiterhin wurde dem Kreis Bergstraße 
bestätigt, dass die Containeranlage in das Eigentum des Kreises Bergstraße übergegan-
gen ist (Anlage 2). 

Im Jahr 2017 teilte der Kreis Bergstraße der Stadt mit, dass 

- auf dem derzeitigen Standort der Villa Kunterbunt eine neue Containeranlage als Über-
gangslösung für die Schaffung weiterer Unterrichtsräume sowie von Räumen für die Nut-
zung durch das Stadtteilbüro Ost errichtet werden soll, 

- die Villa Kunterbunt im Laufe des Jahres 2018 abgerissen werden wird, 

- die Containeranlage durch den Kreis Bergstraße angemietet werden wird, 

- der Mietanteil der Fläche, die für das Stadtteilbüro Ost vorgesehen, 1.650 € monatlich 
beträgt und von der Stadt Viernheim getragen werden soll, 

- nach Abschluss der Planungen zur Erweiterung der Alexander-von-Humboldt-Schule in 
einem zu errichtenden Neubau dem Stadtteilbüro Ost der Stadtjugendpflege Räume zur 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden sollen und diesbezüglich der Abschluss einer öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung analog der Bereitstellung von Räumen in der Mensa der 
Friedrich-Fröbel-Schule für das Stadtteilbüro West der Stadtjugendpflege angestrebt wird 
(zum Verständnis ist die zwischen dem Kreis Bergstraße und der Stadt Viernheim am 
19./23.12.2013 geschlossene Vereinbarung dieser Vorlage als Anlage 3 beigefügt). 

Mit den Vertretern des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft des Kreises Bergstraße wurde, 
vorbehaltlich der Zustimmung durch die städt. Gremien, folgendes Verhandlungsergebnis 
erzielt: 

1. Die zwischen Stadt Viernheim und Kreis Bergstraße am 30.08./06.09.2000 bezüglich 
der Villa Kunterbunt geschlossene Vereinbarung wird aufgehoben. 

2. Der Stadt werden Räume in der als Zwischenlösung zu errichtenden Containeranlage 
für Zwecke des Stadtteilbüros Ost gegen ein einmaliges pauschales Entgelt in Höhe von 
25.000 € solange zur Verfügung gestellt, bis ein Umzug in die neu geschaffenen Räume 
auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldt-Schule möglich ist. 

3. Die Zahlung des Entgelts erfolgt im Jahr 2019 nach Genehmigung des Haushaltspla-
nes. 

4. Hinsichtlich der Überlassung und Finanzierung der Räume für das Stadtteilbüros Ost 
der Stadtjugendpflege im noch zu errichtenden Anbau an des Schulgebäude wird eine 
gegenseitige Absichtserklärung, angelehnt an die Regelung „Stadtteilbüro West“, ge-
schlossen. 

Die Räume, die in der als Zwischenlösung zu errichtenden Containeranlage für das Stadt-
teilbüro Ost der Stadtjugendpflege vorgesehen sind, wurden vom Leiter des Stadtteilbüros 
als geeignet akzeptiert. 

Zunächst erscheint es „großzügig“, die für die Stadt Viernheim großzügige Vereinbarung 
aus dem Jahr 2000 ohne direkte Gegenleistung aufzuheben. Zu bedenken ist jedoch, dass 
die Containeranlage „Villa Kunterbunt“ abgewohnt ist. Mittlerweile ist die Anlage 30 Jahre 
alt. Eine kostenfreie Nutzung auf „alle Zeiten“ kann die Stadt nicht verlangen. Spätestens 
mit der Baufälligkeit der Anlage endet der Zweck Vereinbarung. Demgegenüber wird die 
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jetzt zu vereinbarende Regelung als fair und ausgeglichen erachtet und die entsprechende 
Beschlussfassung daher empfohlen. 

Die konkrete Kostenbeteiligung für die dem Stadtteilbüro Ost der Stadtjugendpflege im zu 
errichtenden Neubau zur Verfügung zu stellenden Räume muss durch die Stadtverordne-
tenversammlung nach Vorliegen der Rahmendaten (Planung, Kostenschätzung) be-
schlossen und haushaltsrechtlich zur Verfügung gestellt werden. 

Der Magistrat wird sich mit dem vorstehenden Sachverhalt in seiner Sitzung am 23. April 
2018 befassen. Über das Ergebnis der Beratung wird berichtet werden. 













TOP:             Viernheim, den 25.04.2018 

Federführendes Amt 

20 Kämmereiamt 

Aktenzeichen: 910-64 

Diktatzeichen: Hä 

Drucksache: VL-41-2018/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Kämmereiamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Haupt- und Finanzausschuss 
(Wirtschaftsförderung) 

15.05.2018  

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Aktuelles zur Hessenkasse 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung nimmt die aktuellen Ausfüh-
rungen zur Hessenkasse und den haushaltsrechtlichen Begleitregelungen zur Kenntnis. 

2. Der Haupt- und Finanzausschuss / Wirtschaftsförderung beschließt die Teilnahme am 
Investitionsprogramm nach dem zweiten Teil des Hessenkasse-Gesetzes und stimmt in 
diesem Zusammenhang der vorzeitigen Rückführung des Kassenkredites bei der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen in Höhe von 5,5 Mio. € zum 29.06.2018 und der 
damit verbundenen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung zu. 

3. Der Stadtverordneten-Versammlung ist Vorlage zu machen. 

 

 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Der Gesetzesentwurf zur Hessenkasse („Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungs-
fähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung 
von Investitionen“ – kurz HessenkasseG) wurde am 24.04.2018 vom hessischen Landtag ver-
abschiedet. Detailliertere Angaben über Förderzweck und Antragsverfahren in Form von För-
derrichtlinien liegen noch nicht vor. Trotzdem sind vorab parlamentarische Entscheidungen 
notwendig.  
 
Kurz zur Hessenkasse: 
 
Wie im Vorbericht zum Haushalt 2018 geschildert, besteht die Hessenkasse im Wesentlichen 
aus zwei Bestandteilen.  
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Zum einen dem Entschuldungsprogramm, in dem die Kassenkreditbestände durch die Hes-
senkasse übernommen werden. Zum anderen aus einem Investitionsprogramm für finanz- und 
strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite zum Stichtag 30.06.2018 (d.h. am 
30.06.2018 dürfen keine Kassenkredite vorhanden sein). 
 
Im November 2017 waren Mitarbeiter des Kämmereiamtes als Vertreter der Stadt Viernheim 
beim Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF), um die finanzielle Situation der Stadt 
Viernheim zu erläutern und die Eignung der Stadt Viernheim für eines der beiden Programme 
zu klären.  
Im Ergebnis wurde festgehalten, dass aufgrund der damalig vorliegenden Liquiditätslage so-
wie der Finanzplanung 2018, die Kassenkredite der Stadt Viernheim zum o.g. Stichtag vo-
raussichtlich vollständig zurückgeführt werden könnten. Dies wäre Voraussetzung zur Teil-
nahme am Investitionsprogramm und somit dem Zugang zu einem Zuschussbetrag von 
7.575.755,- €. Als Eigenanteil der Kommune sind ein Neuntel des Zuschussbetrages zu er-
bringen (rd. 842 T€). Der Eigenanteil kann – ähnlich der Abwicklung beim Kommunalinvestiti-
onsprogramm – über ein Darlehen der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) 
mit einer Laufzeit von 10 Jahren finanziert werden; die Zinsen trägt hierbei das Land. Der An-
trag zur Teilnahme am Investitionsprogramm kann laut Gesetz bis 31.12.2018 gestellt werden. 
 
Das aktuelle Kassenkreditvolumen der Stadt Viernheim beläuft sich auf 10,5 Mio. €. Davon 
sind 5 Mio. € bei der HypoVereinsbank bis 30.06.2018 und 5,5 Mio. € bei der WIBank bis 
30.06.2020 festgeschrieben. Die 5 Mio. € bei der HypoVereinsbank können in jedem Fall zu-
rückgeführt werden. Die Rückführung der 5,5 Mio. € bei der WIBank hängt davon ab, wie sich 
die Liquiditätslage der Stadt Viernheim weiterentwickeln wird. Derzeit liegen die Erträge aus 
der Gewerbesteuer rd. 2 Mio. € unter dem Ansatz. Erfahrungsgemäß steigt das Gewerbesteu-
eraufkommen im 2. Halbjahr, allerdings kann hierzu keine Garantie gegeben werden. Dies 
könnte zu einem Liquiditätsengpass führen, der eine Rückführung des Kassenkredites bei der 
WIBank gefährdet.  
 
Weiterhin wäre bei vorzeitiger Rückführung eine Vorfälligkeitsentschädigung seitens der Stadt 
Viernheim zu entrichten. Diese beläuft sich aktuell auf rd. 147 T€ (indikative u. unverbindliche 
Angabe durch die WIBank). Dieser Betrag kann – vorausgesetzt die Gewerbesteuereinzah-
lungen bewegen sich auf einem höheren Niveau –  im Budget des Kämmereiamtes aufgefan-
gen werden. 
 
Im Zusammenhang mit dem HessenkasseG werden ebenfalls die im Vorbericht erwähnten 
haushaltsrechtlichen Begleitregelungen umgesetzt. Dies sind im Einzelnen: 
 

 den Kassenkredit (künftig als „Liquiditätskredit“ bezeichnet) auf die Funktion des Mittels 
zur Überbrückung kurzfristiger, nicht anderweitig abzudeckender Liquiditätsengpässe 
zu begrenzen und unterjährig wieder zurückzuführen 

 die Aufstellung einer genaueren kommunalen Liquiditätsplanung, die der Rechtferti-
gung des Kreditrahmens für Liquiditätskredite dient 

 den Nachweis eines Pflicht-Liquiditätspuffer (2% der Summe der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre; für Viern-
heim entspräche das ca. 1,3 Mio. €) 

 die Erweiterung der Pflicht zum Haushaltsausgleich auf Ergebnis- (vgl. § 92 Abs. 4 
HGO) und Finanzhaushalt (vgl. dazu bereits § 3 Abs. 3 GemHVO) 

 die Erteilung der Genehmigung für genehmigungsbedürftige Teile der Haushaltssat-
zung erfolgt erst, wenn der Jahresabschluss und Gesamtabschluss des Vor-Vorjahres 
vorliegen 
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 die vorgetragenen „Alt“-Fehlbeträge können mit Aufstellung des Jahresabschlusses 
2018 einmalig mit dem Eigenkapital verrechnet werden 

Diese Vorgaben – verbunden mit der bereits vorliegenden Verpflichtung die Tilgungszahlun-
gen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu stemmen 
(in 2018 rd. 2,7 Mio. €) – werden künftig das Finanzkorsett der Stadt Viernheim noch enger 
machen. Der im Finanzhaushalt 2018 vorhandene Fehlbedarf von rd. 840 T€ kann durch be-
stehende Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren aufgefangen werden. Sollte – abweichend von 
der aktuellen Ergebnis- und Finanzplanung – in den Folgejahren erneut ein Fehlbedarf beste-
hen, der nicht gedeckt werden kann, sind (Spar-) Maßnahmen zu ergreifen, um die genannten 
gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können. Diese Maßnahmen sind künftig verbindlich im 
Haushaltssicherungskonzept festzulegen. 
 
Näheres zum Investitionsprogramm (Förderrichtlinien, Antragsverfahren etc.) wird für das 2. 
Halbjahr 2018 erwartet. Sobald relevante Neuigkeiten vorliegen bzw. die Möglichkeit der An-
tragstellung eröffnet wird, wird eine Weiterleitung an die Gremien erfolgen. 
 

Der Magistrat wird sich in seiner Sitzung am 14.05.2018 mit der Angelegenheit befassen. Über 
das Ergebnis wird berichtet. 
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